
 

Zur Leistungsbewertung im Fach Religion: 

Sekundarstufe 1: 

In der Sekundarstufe 1 wird im Fach Religion jeweils eine Klassenarbeit pro 

Halbjahr geschrieben.  

Mündliche und schriftliche Leistungen werden hier im Verhältnis 60% zu 

40% gewertet.  

In der Sekundarstufe 1 sollte in der Regel bei 50% der zu erreichenden 

Rohpunkte die Note „ausreichend“ erteilt werden und bis zur Note 1 eine 

äquidistante Aufteilung erfolgen.  

 

Sekundarstufe 2: 

Werden in der Oberstufe zwei Klausuren pro Semester geschrieben, ist 

eine Bewertung von 50% zu 50% festgelegt.  

Bei einer Klausur pro Semester zählen schriftliche Leistungen 40% und 

mündliche 60%.  

Generell ist es in allen Klassen/Stufen möglich, Zusatzleistungen (Referate, 

Präsentationen etc.) zu den mündlichen Unterrichtsbeiträgen zu zählen und 

in die mündliche Benotung mit einfließen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


